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1698 Mai 25 . , Lichtensteig A
SCHREIBEN [ VOM LANDVOGT IM TOGGENBURG? , PETER JOSEF VON BESEN¬

VAL, AN DEN BISCHOEFLICH- KONSTANZISCHEN OBERVOGT VON
GUETTINGEN? , JOHANN JOSEF VON HALLWIL? ]

"So dieses Ambts Angehöriger Uebertrager dies Hanns Jacob Kuentz [Kunz,

diese stammen von Lichtensteig ] auff momdrigen Tag in Frauenfeld vor lobt.

Oberambt zue Liquidation seiner zwüschen ihme und Einem sogenanten [Jakob]

Signeren [von Hundwil , Ratsherr von Appenzell - Ausserrhoden ] annoch un¬

richtigstehender questioyi zu erscheiyien hat , thuet er das underthänige pit,

an Mein hochg . Herrn Nachparen ihne mit einigem Vorwort zu begleiten und be¬

sonders darbey zue Eröffnen was besagtem Signer vor alhiesigem Ambt sein

Kuentzen in Frawenfeld beschehe ?zde Stellung zue vermögen ehe dessen vorge-

traget , welchem nit unzimblichen begeren in soweit willfahre , das hiemit be¬

richten khan.

Es habe vor etwas Zeits bey alhiesigem Ambt Signer sich angemelt und pitlich
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angehalten , dem Kuentzen die Stellung naeher Frauenfeld Obrigkheitlichen zue

befehlen . Kuentz aber kherte zue dessen Verhinderung alle mögliohkheit vor,

die Exaeptionem einfüehrend , So Jemand an ihyye Zusprach füehre , man ihne coram

Judice competente gleichwoll conveniren solte . Worüber Signer eingewendet . Es

seige nit umb dies zue thun , das man mit ihme Kuentzen etwas zue streiten

such , sonder allein , das sein bericht über den zwüschen ihme Signer und denen
2

von Gütingen [Hans Konrad Kopp und Hans Jakob Müller ] hafftenden streit un-

entpärlich vonnöthen . Massen dan Herr Landtvogt zue Frawenfeld [Beat Ja¬

kob  II . Zurlaüben ] ihme Selbsten Eröffnet , so bald man des Kuentzen munt-

lichen bericht hob , Khönne dem streit und allen Cösten abgeholffen werden.

Welches angeben mich dahin bewegt , das zuo Vorkhomung mehrerer weitleüffig-

kheit von gueter Nachparschafft wegen dem Kuentzen die Erscheinung und den an

ihne verlangenden bericht zue Erstaten bevelchet . Bey dem verstand aber hat

sich wider alles versehen geeüsseret , das Kuentz nit als ein Zeüg sonder als

Einer auff welchen die Haubtklag selbsten gefallen interessirt worden . Woraus

eiy % vom Signer gebrauchtes sonderbares Artificium erhellet wzd allem yiach zue

gewähren stehet , das anjetzo die zwüschen Signer und Kuentz streitig schweben¬

de materia allein in der frag versiren möchte , ob Kuentz hiebevor dem Signer

100 R zuegezelt ? Danne worumb und zu was Ende solches beschehen ? Das dies

gelt dem Signer eingehändiget , würth anseiten des Kuentzen für gantz und umb

so vill mehr richtig gehalten , alweilen Signer solches Niemahlen in äbred ge-

weseyi , auch in Erheüscheyidem Notfahl es mit erforderlicher prob khöyyyye beweis-

lich gemachet werden . Währe auch das gelt ihme allein darumb gegeben , do ein¬

gewendet , das die Gütinger ihme schuldig , mit erbieten selbiges ihme a Conto

zue stossen , welches den Kuentzen verleitet , das er auff äbschlag seiner nach

Gütingen habenden Obligation die 100 R dem Signer zuegezellet.

Dähero und do dem Richter beliebet den Kuentzen per Sententiam dahin zu ver¬

fehlen , das er denen Gütingern ungeacht so thaner bezallung Satisfaction gebe,

würth vermuetlich der Justice nit widrig seyn , das Signer dahin zu vermögen,

die von Kuentzen errrpfangne 100 R zue restituiren , oder vemüeglich darzue

bringen , das er ihme solche ex debito bezalt habe , oder dem Kuentzen albereit

von den Gütingeren bey seinem Passivposten seye defalsirt [ ?] worden.

Jn dem fahl der Cardo litis sich also beschaffen befinden solt , Zweiffle nit

Meiyi hochg . Herr Nachpar aus Eigeyter Verleitung seiner aequanimitet von Selb¬

sten inclinirt seyn werde , den Solicitanten pro Jure et Justitia als woll re-

commendirt anzuesehen und besonders zu verhüeten trachten , das Signer sich

nit per Exceptioyiem fori declinatoriam aus zuhalffteryy und den Streit naeher



abbenzell [ - Ausserrhoden ] zue ziechen anmassen , sonder der Solicitant bey

seinem gesichtigen Rechten der reconvention beschützet und das gepüerende Jus

dicendi in dem casu bey Meinem hochg . Herrn Nachparen handen behalten werde.

Darum dan Nachparliche Ersuchung thue und demnach hiemit die gewüsse Versi¬

cherung gebe , das dessen Ehrenperson in besonderer estime halt und mir alzeit

angelegen seyn lassen werde , das Jenige zu operiren , was zu fernerer under-

haltung beyderseits anständiger Nachparschafft gedeylich seyn mag " .

1 ) s . AH 1/77 , 103
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